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urkunden die älteste und die während des ganzen Mittelalters am 
meisten gebrauchte Einrichtung. Genannt wurden die gerade am Hofe 
weilenden Fürsten, nicht nur die Kurfürsten. — Mitbesiegelungen und 
Wiilebriefe kamen etwa gleichzeitig um 1200 auf; sie wurden neben­
einander gebraucht, doch wandte man später die Mitbesiegelungen 
weniger an. Beiden ist gemeinsam, daß sie fürstliche Konsense sind, die 
entweder durch Anhängen der fürstlichen Siegel an die Königsurkunde 
oder durch Ausstellung besonderer Diplome gegeben wurden. Zuerst 
waren alle Fürsten beteiligt, seit der Regierung Rudolfs von Habsburg 
aber nur noch die Kurfürsten.

Das Aufkommen eines Mitspracherechts durch einen bestimmten Per­
sonenkreis läßt sich u. a. auch im kirchlichen Bereich feststellen, vor allem 
bei der Beschränkung der bischöflichen Gewalt durch die Kapitel4). Das 
Mainzer Domkapitel gab z. B. im Jahre 1354 zu Veräußerungen von 
Kirchengut durch den Erzbischof neun Konsense in Form von Mit­
besiegelungen und einen in Form eines Willebriefs5).
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Während aber die Kapitel streng auf ihrem Konsensrecht bestanden, 
ist bei dem Kurfürstenkollegium eine gleichgültigere Haltung festzu­
stellen. Das ist aus der Tatsache zu ersehen, daß es meistens nicht die 
Kurfürsten waren, die den Anstoß zur Ausfertigung von Willebriefen 
gaben, sondern vielmehr die Empfänger der königlichen Verleihungen6). 
Diese strebten die Zustimmung des Kollegiums an, um ihre neuen Besitz­
tümer zu sichern. Sogar Papst Nikolaus III. wandte sich im Jahre 1278 
an die einzelnen Kurfürsten, um sich bestimmte Besitzungen verbriefen 
zu lassen7). Auch finden wir bei mehreren Herrschern, daß sie den 
Belehnten das Versprechen gaben, sie würden kurfürstliche Willebriefe 
beschaffen, und daß sie an Kurfürsten ihr Ersuchen richteten, diese 
möchten Konsens-Urkunden ausstellen.

Die Behauptung, aus Willebriefen sei die Bedeutsamkeit einer könig­
lichen Verleihung zu ersehen8), trifft höchstens für die erste Zeit zu. 
Vielmehr konnten wichtige und wertvolle Schenkungen ohne Wiilebriefe 
getätigt werden, während andererseits Wiilebriefe für verhältnismäßig


